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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.03.1991

Norm

StPO §290 Abs1

Rechtssatz

Auch im Falle des "Verzichts auf ein Rechtsmittel gegen die Strafe" ist im Sinne des § 290 Abs 1 letzter Satz StPO

vorzugehen, wenn dieser Verzicht im Hinblick auf die Geltendmachung des Nichtigkeitsgrundes der Z 11 des § 281 Abs

1 StPO die erklärte Absicht des Rechtsmittelwerbers unberührt läßt, eine Änderung der Lösung der Stra;rage zu

seinen Gunsten herbeizuführen.
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